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Mit Hochfürstlich - Heßischm gnädigstem Privilegio.

Edicralcitñtton.

l)k^er von dem Herrn Landrath von Keudrll hiesigem Gerichte als ausgetreten angezeigte
Wilhelm Vogt zu Hebenshausen, soll sich den gnädigsten Verordnungen zufolge, von

 I jezt an binnen Jahrsfrift stellen, oder gewärtigen, daß mit gesetzmäßiger Confiscation seine-
Vermögens verfahren werde. Berlepsch den rz. Dec t?86.

Von wegen des Adl. von Bischhofshausischen Gerichts. G« L. Suntheim.
8) Nachstehende ausser Landes gegangene junge Leute, als Johann Henrich Werner ans Grifta,

3 ob. Henrich Schneider und Nicalaus Derx aus Lohna, werden in Gemäsheit Landesherr«,
 ' cher Verordnungen, dergestalt j hiermit eittret, binnm Jahres Frist sich wieder. einzuftnden

k und gehörigen Ortes sich zu melden, widrigenfals aber zu gewärtigen, daß mit gesetzmäsi-&gt;
1 ger Confiscation ihres Vermögens verfahren werde. Gudensberg den'5. Drc. » 780 .

Lürstl. Heßis. Amt daselbst. 8 . V* Vietor.

Citationen der Creditoren^

1^86—

^ahr.

 I) Nachdem über des Johannes Haacken Witwe jezt Andreas Otten Ehefrau ünd ihrer Kinder
erster Ehe Vermögen zu Grossen-Englis der Concurs-Proceß erkannt worden; so werden alle
diejenige, welche an denselben Forderungen und Ansprüche haben, hiermit derogeftalt citirt,
baßste Donnerstags den 25. JanuarkZJ. »orJ hiesigem Amt erscheinen, und solche rechtsde,
hörig begründen, widrigenfalls aber damitjiabgewiesen zu werden, gewärtigen sollen. Borcken

 dm-.Dec.17ss. - 8. S» Justiz. Amt hiersetbsterz. wangemanv.


